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Informatik, JSD, BdM, Fachanwendung für Migration und Wirtschaft, Weiter-
entwicklung; Aufnahme ins Investitionsprogramm  P211508 
 

 

 
 
 

1. Das Vorhaben wird in das Investitionsprogramm aufgenommen. 

2. Die bis zur Erstellung des Lösungskonzepts anfallenden Ausgaben in 
Höhe von Fr. 450’000 werden bewilligt. 

 

8. Präsidial-Nr.: P211508   

Invest.bereich Dep. DST Name des Vorhabens Finanzrechtl. 
Status 

Informatik JSD BdM Fachanwendung für Migration und Wirt-
schaft, Weiterentwicklung 

Gebunden 

     

Kategorie Muss In 10-J-Inv-Pl angemeldeter Betrag in Fr. 2‘000‘000 

     

   Jahresraten in Mio. Franken Ausg. in Fr. 

Investitionskosten 2022 2023 2024 2025 2026ff  

Ausgaben Brutto 1.129 0.762 0.436   2'327’000 

ZBE-Kosten (einmalig)       

Ausgaben Brutto   0.097   97’000 

ZBE-Kosten (wiederkehrend)       

Ausgaben Brutto   0.193   192’800 

 

Begründung 

Im aktuellen Geschäftsverwaltungssystem wird eine zentrale Softwarekom-
ponente abgelöst, die vom Softwareanbieter nicht mehr unterstützt wird. Eine 
weitere Nutzung der Softwarekomponenten durch Basel-Stadt hätte zur Fol-
ge, dass entsprechendes Wissen „eingekauft“ werden müsste, und System-
verbesserungen nur noch in eingeschränktem Umfang realisiert werden 
könnten. 

Im Rahmen der Ablösung sollen gleichzeitig dringende Systemverbesserun-
gen umgesetzt werden, welche eine effektive und effiziente Bearbeitung der 
Fälle und Verfahren weiterhin sicherstellen und beschleunigen, was eine Fle-
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xibilisierung und Optimierung der teilweise departementsübergreifenden Ge-
schäftsprozessverarbeitung ermöglicht. 

Zudem wird mit der Anbindung an die eGov-Plattform ein weiterer Schritt in 
Richtung durchgängiger elektronischer Geschäftsfallverarbeitung gemacht, 
indem die Kundschaft Gesuche via eKonto einreichen kann (Bsp. Einbürge-
rungsgesuche), was eine deutliche Verbesserung der Dienstleistungen be-
deutet, indem die Kundschaft die Ansprechperson kennt, mittels Statusmel-
dungen stets über den Bearbeitungsstand informiert ist und, wenn 
gewünscht, der Informationsaustausch auf digitalem Weg erfolgen kann. 

 

 

 

 

                                                                                            
 

 

 


